Gülleausbringung im Schleppschuhverfahren
Teil 1:
Geräteförderung
Höhe der Förderung
Die Förderung durch den Wahnbachtalsperrenverband
wird grundsätzlich nur dann gewährt, wenn das mit unserer finanziellen Unterstützung angeschaffte Gerät mindestens 
5 Jahre im Eigentum des Ersterwerbers verbleibt. Eine Abweichung von dieser Regelung bedarf der Genehmigung des 
Wahnbachtalsperrenverbandes.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach dem jeweiligen
Anteil der Betriebsflächen im Wasserschutzgebiet.

Ermittlung der Förderungshöhe nach dem Anteil der Betriebsflächen im Wasserschutzgebiet

1. 
Anträge von Einzelbetrieben:
35% der Anschaffungskosten, sofern mindestens 70% der Betriebsflächen im Wasserschutzgebiet liegen.

25% der Anschaffungskosten, sofern 30 bis 70% der Betriebsflächen im Wasserschutzgebiet liegen.

10% der Anschaffungskosten, sofern weniger als 30% der Betriebsflächen im Wasserschutzgebiet liegen.

2.
Anträge als Maschinengemeinschaft:
Für die erste Person der Maschinengemeinschaft gilt die unter 1. genannte Regelung.Für jeden weiteren Teilnehmer gibt es in Abhängigkeit vom Anteil der 
 Betriebsflächen im Wasserschutzgebiet folgende zusätzliche Förderung bis zu maximal 65%:

a)
10%, sofern mindestens 70% der Betriebsflächen 

im Wasserschutzgebiet liegen.

b)
5%, sofern 30 bis 70% der Betriebsflächen im 

Wasserschutzgebiet liegen.

c)
keine Förderung, sofern weniger als 30% der 

Betriebsflächen im  Wasserschutzgebiet liegen.

Für  Landwirte, die mit jeweils weniger als 30% Betriebsfläche im Wasserschutzgebiet eine Maschinen-gemeinschaft bilden wollen, gewährt der Wahnbachtalsperrenverband 25% der Anschaffungskosten, sofern die Maschinengemeinschaft aus mindestens 4 Teilnehmern besteht.

Auflagen


Das Gerät bleibt für mindestens 8 Jahre im Eigentum 

des Landwirtes. Ein Verkauf zu einem früheren Zeit-

punkt bedarf der Genehmigung des Wahnbachtal-

sperrenverbandes.


Wartung, Pflege und bestimmungsgemäßer Einsatz 

des angeschafften Gerätes erfolgen für die Dauer von 

mindestens 8 Jahren.


Die landwirtschaftliche Nutzfläche des landwirtschaft-

lichen Betriebes, auf der Gülle mit dem Schleppschuh-

verteiler ausgebracht wird, beträgt innerhalb des Was-

serschutzgebietes der Wahnbachtalsperre für einen
 
Zeitraum von mindestens 8 Jahren nach Anschaffung
 
insgesamt mindestens 50 ha. Dies wird über ein jährlich 

dem Wahnbachtalsperrenverband vorzulegendes Flächen-

verzeichnis nachgewiesen.


Die jährlich anfallende Güllemenge beträgt insgesamt 

mindestens 1500 m3. Sofern die Einleitung von 

Niederschlagswässern in den Güllelagerraum entfällt, 

wird diese 
Mindestmenge in Abstimmung mit der Landwirt-  

schaftskammer Rheinland reduziert.



Die Gülleausbringung innerhalb des Wasserschutz-

gebietes für die Wahnbachtalsperre erfolgt  nach

einem verbindlichen Gülleverteilungsplan, in dem 

die Zeiträume und Mengen der Ausbringung für die 

einzelnen Flächen festgelegt werden. Er wird jähr-

lich mit dem Landbauberater Wasserwirtschaft er-

stellt und dem Wahnbachtalsperrenverband vorgelegt. Als Grundlage für den Gülleverteilungsplan sind 

in ausreichender Anzahl Bodenuntersuchungen 

(Standard und Nmin) und  Nährstoffuntersuchungen der  

Gülle durchzuführen.



Zur Gülleausbringung im Wasserschutzgebiet der 

Wahnbachtalsperre darf nur das Schleppschuh-

Gerät benutzt werden. Eine andere Ausbringungs-

technik ist nur auf gemeinsam mit dem Wahnbach-

talsperrenverband festgelegten Flächen, auf denen die

Schleppschuhtechnik nicht einsetzbar ist, zulässig.


Im Wasserschutzgebiet der Wahnbachtalsperre 

erfolgt keine Gülleausbringung in der Zeit vom 

15. Oktober bis zum 15. Februar. In begründeten

Fällen kann in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf 

und bei unvorhersehbaren technischen oder 

betrieblichen Problemen nach Zustimmung des 

Wahnbachtalsperrenverbandes davon abgewichen
 
werden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn auf 

Grünland der letzte Schnitt in Folge des Witterungs-

verlaufes erst nach dem 15. Oktober erfolgt.


Bei der Gülleausbringung wird ein Mindestabstand 

von 5 m zu oberirdischen Gewässern eingehalten.


Die Gülleausbringung auf hochwassergefährdeten 

und winternassen Standorten im Wasserschutz-

gebiet der Wahnbachtalsperre wird auf den Zeit-

raum vom 20. April bis 30. September beschränkt.


Es erfolgt keine Gülleausbringung auf 

„vernässten“   Standorten. 



Für die einzelnen Betriebsflächen können in  Abhängigkeit

von den Standortbedingungen Bewirtschaftungsregeln  ver-


einbart  werden.


Gülleausbringung im Schleppschuhverfahren
Teil 2:
Ausbringung durch Lohnunternehmer

Höhe der Förderung

2,09 € pro m3

Auflagen

Das zur Ausbringung eingesetzte Gerät erfüllt folgende technische Anforderungen:

streifenförmige Ablage der Gülle auf dem Boden unter die Pflanzen in einem möglichst geringen Abstand (max. 20 cm)

Trennung des Pflanzenbestandes durch ein technisches Hilfsmittel oder spezielle Ausbildung des Schleppschuhes, um möglichst wenig Blattfläche zu verschmutzen

die exakte Querverteilung im Ausbringungsgestänge wird durch einen möglichst großen Lochverteiler mit einem Verteilkreuz oder Verteilarm gewährleistet

die Dosierung muss eine maximale Ausbringungsmenge von 10 m³/ha gewährleisten können.
Die Ausbringungstechnik ist immer mit dem Landbauberater für Wasserwirtschaft abzustimmen. Der Einsatz einer davon abweichenden Gerätetechnik ist nur nach Zustimmung des Wahnbachtalsperrenverbandes zulässig.


Die Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern innerhalb des Wasserschutzgebietes für die Wahnbachtalsperre erfolgt nach einem verbindlichen Gülleverteilungsplan, in dem die Zeiträume und Mengen der Ausbringung für die einzelnen Flächen festgelegt werden. Er wird jährlich mit dem Landbauberater Wasserwirtschaft erstellt und dem Wahnbachtalsperrenverband vorgelegt. Als Grundlage für den Gülleverteilungsplan sind in ausreichender Anzahl Bodenuntersuchungen (Standard und Nmin) und Nährstoffuntersuchungen der Gülle durchzuführen.


Die maximale Ausbringungsmenge pro ha beträgt 
20 m3 mit maximal 80 kg N/ha. In dem Zeitraum 
01. Oktober bis 15. Oktober wird eine maximale Ausbringungsmenge von 10 m3/ha mit maximal 
40 kg N/ha nicht überschritten. Diese ist nur zulässig, wenn vor Vegetationsende eine weitere Nutzung durch Schnitt oder Beweidung erfolgt. Sofern auf einzelnen Parzellen größere Mengen ausgebracht werden sollen, ist dies jeweils zu begründen, mit dem Landbauberater Wasserwirtschaft abzustimmen und nur nach Zustimmung des Wahnbachtalsperrenverbandes zulässig.


Der Landwirt legt dem Wahnbachtalsperrenverband für jede Betriebsfläche innerhalb des Wasserschutzgebietes der Wahnbachtalsperre einen Nachweis des Lohnunternehmers zur Art, Menge und Zeitpunkt der Gülleausbringung vor.
· Zur Ausbringung von flüssigen Wirtschaftdüngern im Wasserschutzgebiet der Wahnbachtalsperre darf nur die Schleppschuhtechnik benutzt werden. Eine andere Ausbringungs-technik ist nur auf gemeinsam mit dem Wahnbachtalsperrenverband festgelegten Flächen, auf denen die Schleppschuhtechnik nicht einsetzbar ist, zulässig. 


Im Wasserschutzgebiet der Wahnbachtalsperre erfolgt keine Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern in der Zeit vom 15. Oktober bis zum 15. Februar. In begründeten Fällen kann in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf und bei unvorhersehbaren technischen oder betrieblichen Problemen nach Zustimmung des Wahnbachtalsperrenverbandes davon abgewichen werden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn auf Grünland der letzte Schnitt in Folge des Witterungsverlaufes erst nach dem 15. Oktober erfolgt.


Bei der Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern (Ablage auf dem Boden) wird ein Mindestabstand von 
5 m zu oberirdischen Gewässern eingehalten.


Die Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf hochwassergefährdeten und winternassen Standorten im Wasserschutzgebiet der Wahnbachtalsperre wird auf den Zeitraum vom 20. April bis 30. September 
beschränkt. 


Es erfolgt keine Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf „vernässten“ Standorten. 

Für die einzelnen Betriebsflächen können in Abhängigkeit von den Standortbedingungen Bewirtschaftungsregeln vereinbart werden.



Der Landwirt legt dem WTV einen Vertrag mit einem
 
Lohnunternehmer zur Gülleausbringung im Schlepp-

schuhverfahren vor.


Landwirt und WTV schließen eine Vereinbarung mit 

einer Mindestdauer von 3 Jahren.
-

